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Grundzüge
Wir reden von keinem festen Rechtsbegriff (nur nationales Recht !) Patente : durch Kooperation weltweit gültig

Urheberrecht # Copyright

Arten von IT Recht / Wo kommt es wie ?

Vertragsrecht der Informationstechnologien : Verträge : HW ,
SW; ITProjekte , Cloud ,

"

Software as a Service
"

, Schutzbestimmungen

Immaterialgerecht Urheberrecht
,
Patentrecht

,
. ..

e. Governneut : Elektronische Akten föhnig, Rechtsin formationssysbne

Telekommunikations regelung : Anbieter

Dakuschukreeut (softwareuerniebeg ete)

Recht des elektronischen Geschäftsverkehr (Online
, Digitale Güter , Finanzdienstleistungen ,

IT leidigen )

Berufswelt

Rundfunk Medienrecht

compubrshafrecht

Wettbewerbsrecht

Beweis d Prozessrecht

e Geld
,
e Reilingen ,

Steuerrecht

Domain recht

Quellen des IT Rechts

^ ) Bestehende Regelungen (Judikative Literatur 1.812)

2) neue Regelungen (angepasst)

↳
aus Öffentlichem Recht

,

Privatrecht
,
Privatautonom ie(Domain recht!)

Fix RB
Fernabsak)

"

Sie
"

sind sich nicht recht einig (nationale Bestimmungen & EU Vorgaben eine Richtlinien
,
Vollharmonisierende Richtlinien

, Verordnungen



Öffentliches Recht vs Privates Recht

Staat und Normen verhältnis Verhältnis zwischen Privaten

der Parteien

üboyunterordnug der Parteien Rang gleichstellungmiiukbeslimmu.ge
Hoheitsgewalt ( Imperium ) Instrument durch Verträge
Polizei darf mit Festnehmen

durch Legalitätsprinzip Bindung durch Pirivatautonomie ABGB

Art 18 B- VG

Nur wegen Gesetzen Spielraum war nicht verboten ist
,
ist erlaubt

darf Verwaltung ↳ Dispositives Recht
verübt werden manchmal entscheidet Oberstes Gericht↳ Zwingendes Recht

Behörden
, öffentliche Gerichte Durchsetzung Ordentliche Lzivit) Gerichte

Wo kann ich nachschauen : ABGB
,
UGB , KSchG , FAGG ,

StGB
,

. . .

Was ist
. . . . ?

Legalitätsprinzip : Behörde muss Gesetz strikt befolgen (
"

durchführung des Strafrechts ")

Dispositives Recht : kann verändert werden

Konhahienngszuuang : muss fortgeht werden

Post
,
Strom

,
Wasser , Öffis , . . . Bank : Muss Konto abschließen

,
auch wenn Typ Schulden hat !)

Vertrag ist RECHTSWIDRIG dann o) kündbar

°) nicht wirksam

° ) salvahorische Klausel (nochmal neu machen)



Privataetonomie
"

Recht von natürlichen & Juristischen Personen , zur Selbstgestaltung ihrer Rechtsverhältnisse
"

wichtiger Bestandteil von Privatrecht ,
damit kann ich zum Beispiel Wurst semmel kaufen

Verträge bringen freiwillig eingegangene Einschränkungen mit sich (→ Durchsetzbar !)

4 Freiheiten der Privatautonomie

Abschlussfreiheit :(niemand muss dir was geben ,
außer beim Kontnahierugszuauf)

Jeder darf → keine Diskriminierung

konhaehierngszuag : Strom ,
Wasser

, öffis (Güter der Daseinsvorsorge)

Kfz Versicherung (Vertragsinhalt)
Inhalt - und Gestaltungsfreiheit :( schreib rein

, was
du willst

,
außer bei Typenzwang im Schreiben

,
Sittenwidrigkeit , Schutzbestimmungen )

d
Familienrecht

Eigentor ist vorgegeben Ehe immer 2

Vertragstypeu (als dispositives Recht zur verfügung)
"

verhagssouödonen
" : Kauf , Darlehen ,

Miet
, Dienstvertrag

↳
Sui generis ( neue Uerhogstypen & Mischformen ) : Leasing , Factoring Franchise , Lizenz .

. .

Einschränkungen durch Schutzbestimmungen , . . .

Sittenwidrigkeit ,
Rechtlich (faktisch Unmögliches , Salrecht Familienrecht , Urheberrecht

Beendigengsfsäheit :( löse auf ,
wann du willst

,
außer es gibt eine Kündigungsbeschränkung )

Achtung auf Fristen !

Formfreüheit :( schließ es Mündlich
, Schriftlich ab , außer es ist ein Notariatsaht

,
dann zwingend schriftlich !

Achtung
"

erklärung aus dem Vertrag hat schriftlich zu erfolgen
"
aha nur Brief zählt

(schlecht bei Fristen ete . .
.
→ besser Email !)

Schriftlichkeit = Unterschiedlichkeit

gültig wenn es Papier (eingescanntes PDF Rechtlich nicht gültig !)

2) Fax

3, Sigg (elektronische Signatur)

Notariatsaht :(nicht Pflicht!ß Vorverträge Optionen auch dort abschließen !

bei Ehe
,
Anteils übertragung von GmbH

, Scheidungen

1135J A Teilt wissen mit B

B ist erfolgreich } Vertrag ist Notariatspflichtig !
A bekommt Anteil an B



Vertragsabschluss
. . .
ist Einschränkung von Persönlicher Freiheit , Rechtfertigung

Angebote Annahme
"
Hin und Her" 2 korrespondierende Willenserklärungen nötig !

. . . ist Willenserklärung

Willenserklärung '

- Äußerung ,
die auf Eintritt von Rechtsfolgen gerichtet ist ( schlüssig = honkludent !) ,

ist ein Bindungs wille)

Rechtsfolgewille ,
ein Zugang (muss ernst sein !)

° muss korrespondieren : Konsens > < Dissens

Vertragstgr
essentialia negotii

Dinge die es bei

objektiver Willenserklärung Boten
Erklärungswert

zu beachten gilt :

Auslegung von Willenserklärungen (elektronisch ? )

. . .
ist Herbeiführung von Rechtsfolgen /Rechtswidrigen

empfangsbedürftig
Willensäußerung

"

Willenserklärung
|

Willensbetätigung
✓ Außenwirkung !↳ZeitengshaufHerbeiführend-Reaeaü

/ \ Urheberrecht

Wissenserklärung willensmitteilung
Nachricht über Tatsache Wille erklärt ,

{ Rechtsfolge tritt ein

Rechtsfolge !

bei Anwesenheit : Sofort

Angebot : Bindungs#ist Es Abweisen : angemessene Frist



AGB
aka vorformatierte Vertragsschauen : Muster

, für Massen geschäft ,
einheitlich in Rechtssicherheit +Vertrag IBSPJ Hausordnung ,

"
Muster ohne AGB ist auch Vertrag ! ÖNORM

,
AVB - IT

.
. .

AGBS sind der wunsch vom dispositiven Recht abzuweichen

AGBS sind Regelungen von nicht typisierten Vertragsarten (Leasing ,
Franchise

,
Facebook

, Google)

Habs sind oft von einer Seite vorgegeben

. . . gilt wenn : Per Gesetz (ÖBB)
,
Handelsbrauch (Holzindustrie) , Vereinbarung( teil wn Angebot)

uebersehen /↳ Hinweis auf AGB innig nicht wirksam

(VORHER Hinweisen ! )[
Bei Webshop relevant , jederzeit Abrufbar

Vertragsformbhä Her / Standardverträge wie AGB prüfen !

(nur Teile
, Bedingungen , Restgültigkeit , geltengswalleuede Reduktion prüfen)Klausel Kontrolle :

GeltungsKontrolle 55864A ABGB (wirksam ?)

InhaltsGorman § 879 AGBG ( sittenwidrig ?) AEB : Allgemeine Einkaufsbedingungen
Transparenzgebot

Battle of Fans : ACHTUNG !

Abweichende Bestellungen = annahmebedürftige Gegen angeboten

Abwehrhlauseln :
"
Nur meins gilt!'! !

"
→ wirkungslos

erbrachte Leistung → streit über kleine Aspekte : Leistungsaustausch gewollt aber Unklarheit/ Regelungs bedürftige Lücke

↳ erst nach Vertragsabschluss ! Software liefern vor Vertragsabschluss ⇒ alle Rechte sind weg !

IBSPJ. Unternehmen : A
,
B BSPZJ AVB - IT in Ö Inhalte :( Wunschtraum Auftraggeber)

Staat : Vergaberecht / Hinauszögerng Übergabe lahtuaütöt, wertung) ,
ATB zeichnen AEB- IT Vertrag Anbieter müssen Angebot kalkulieren können Vollständigkeit Lieferung von Source Code

,

Vereinbarung : nur vereinbarte Bedingungen für einkauf) Achtung : Wer schreibt von wem ab ? Wartung inkludiert Regelung von Nutzungsrecht ,
Praxis : Bestellung von A mit anderem Formular Fehlerklassen

,
Reaktionszeiten Gewährleistung ,

„
anderen AGBS

AGB von Verkäufer gilt nicht für B
Garantie

,
Freiheit un Rechten 3.) Schadenersatz ,

Pönabn
④

D-④
÷

ö .

✓
Böse !

Compliance Klausel-

Auftraggeber verlangt Einhaltung von Vorschriften (keine Kinderarbeit
,
Datenschutz , Remote Zugriff , Anti Diskriminierung, Gesundheitsaspehu , Green II . . . .)

→ Achtung a)auch untermischen von ausländischen Bestimmungen ! ( Inkompatibel , Subunternehmer!)
" " Einhaltung aller Gesetze

"

✓
Lösung : Prüfer als AGB

,

°) Gültigkeit (Bindung (hart einklagbar ? Verstoß? verpflichtung oder selbsterklären
g?

Verhandelt
,

Situationsbedingt
•) Überschneidungen mit " echtem Gesetz " ?



“A strict programme to monitor and manage the performance and behaviour of drivers must be implemented. This 
programme must include, but should not be limited to:
6.5.1. The use of seat belts by both drivers and passengers;
6.5.2. The control of use of drugs and alcohol in relation to driving; 
6.5.3. The carriage of only the appropriate numbers of passengers; 
6.5.4. The speed and behaviour of drivers;
6.5.5. Prohibit the use of hand held mobile phones whilst driving; 
6.5.6. Ensure that all loads and equipment are carried safely; 
6.5.7. Ensure that vehicles are only used for their intended purpose.

“Minimum age is the age of completion of compulsory schooling, or not less than 15 years (or not less than 14 years, in 
countries where educational facilities are insufficiently developed, in accordance with international principles).
Personal development includes a child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development.
“Child” means a person below the age of 18 years, as defined in Article 1 of the United Nations Convention on the Rights 
of the Child.”

“The Supplier shall operate an effective system of quality assurance capable of demonstrating as a minimum that its quality 
management system conforms to the requirements of ISO9000 (or ISO20000 where applicable) or equivalent standard and is certified 
by an independent accredited third party.”

“We are committed to sustainable business practices and environmental protection.
We will use finite resources carefully.
We will promote the use of operational practices that reduce the environmental burden associated with our activities.
We will support innovative developments in products and services that can offer environmental and social benefits.”

AGB - Beispiele
1)Wer kontrolliert es ?

Da muss immer wer zur Kontrolle mitfahren !

2> Wie man aus schwarzer Weste eine weise macht :

3) Welche ISO Gilt jeht ?

4) Bullshiting

(es gibt keine infantilen Ressourcen ? ! )



NDA- psychologischer
Schutz

NI Non Disdosure Agreement (Vertraulichkeit vereinbarung (Geheimhaltungvereinbaren )

gibt es einseitig , zweiseitig beidseitig 55 Es gibt NDA
,
wenn skier ÄFFTE nicht}]

so viel mühe

Idee so zeigen , dass nicht geklaut
sind eigene Verträge / Teilnertnäge

Soll Schuh / Umgang mit Informationen regeln (oft standardisiert , nur 10- 20% verschieden )

Getarnte NDA /Mischform → Licence Agreements ist oft NDA

NDA vom schnelleren Unternehmen gilt !

NDA Schützt nicht zu 100% (nicht vor Ideendiebstahl !) Verstoß gegen NDA = schlechtes Image

Idee nie zu 100% neu

"
Klau

"
schwer nachweisbar ( Schadensberechnung , Unterlassungsklage) Vorm Informationsaustausch abschließen!

Was schreib ich rein ? Tech: Infos , Wirtschaftliche Infos , (personenbezogene Daten)

Wo schreib ichs ? Schriftlich ,
Elektronisch

,
Mündlich fzsmf an Person schicken)

Mit wem schließe ich es ab? Bei Tochtergesellschaften : mit jeder einzeln (alles eigene Rechhhörpo ! )

✓ in ↳ Bei Geschäftsführer: Für welche Firma handelt er ?¥ [
Stellvertretung mit VollmachtDuragrielshaftme# ↳

atronaberneörcnosÜberwindung
von Verpflichtungen

Überbindungspflicht :
° > Empfänger darf infos an 3. Weitergeben (wenn Geheimhaltungverpflichten überwindet) ausländische

JUDA Mutter AG

" """""""Mt Wahlen / "Pflichten bei" """"9""""
""
"""
" -

D) Über" "9in ganz Auftraggeber
e.) Kontrolle? in ftp.zo

Tochter der AG%%2 Versionen
in

EHRHART
a) Durchleitung (Bedingung 11 weitergereicht) verstoß

- Aufwendig × - Rechtswohl (Gerichtsstand sicher V

- Spezialbestimmung dabei V - Durchsetzung gegen Dritte einfacher /

b) Mutter hat eigene NDA

- bequem ✓ - andere Rechtswohl → inkompatible Vertragsbedingungen ×

- fehlende Bestimmungen X - Inhalt nicht bekannt ×



NDA ist kein Freibrief !

TypischelnhalkeinerNDA-heb.es
zyklus einer NDA beachten

Vertragsparteien

Definition Informationsgeber / Empfänger : Hinweis ob ein / beidseitiger NDA!

Zweck : Geschäfts anbahnung /durchführung : Nachteil wenn zu weit gefasst .

Definition geheimzuhaltende Info : kann auch Software (körperliche Gegenstände umfassen ,

'

Infos die Partei als vertraulich ansieht
'

Ideen I knowhow schlecht schätzbar , Vorab übermittelte (mündliche) Infos

Geheimhaltungverpflichteng : Infos nur für definierten Zweck (was darf Empfänger tun ) , Fremde Infos schützen wie eigene
Zweckdefinition (Lizenzeinräumeng)[
Ausnahmen : Info bereits bekannt / von 3. Seite übermittelt

,
Gesetze

,
nicht mit Empfänger abgesprochen

Zulässige Weitergabe an a) Dritte Regelung durch Überbindung / Geheimhaltung

b) Mitarbeiter (beschränkte # an Eingeweihten → eigene NDA mit Mitarbeitern )

Vertragslaufzeit : Austausch von Infos , Nachwirkungen/zeitlich unbegrenzt
→
wird gerne Vergessen

→
auch bei aufrechtem

Verfahren bei Beendigung : RückgabeVernichtung/ Löschung der Information gesetzliche Aufbewahrungspflicht , Zurückziehungmöglichkeit Vertrat

Schadenersatz /Piraten : Verstoß gegen Geheimhaltungspflicht Verschuldensunabhängiges Versehen (5000 - 100.000€ )

Ausschluss von Gewährleistung für Informationen Informations GEBER will nicht Haften

NDA # Lizenz :( Infos sollen aber für Zweck verwendet werden können ! ) getarnte NDA !

Rechtswahl welches (Landes)Recht gilt
Wichtige Fragen nach Abschluss :

÷::S:: : iääüiüiiiiüiüäü.... .... ::÷:::÷
ACHTUNG ! neuer NDA für Projekt ABWICKLUNG ?

•

genau lesen
,
oft einseitig (va bei großen Unternehmen)

• Friss or Stirb NDA

•

"

Sonderbestimmungen
"

die zu einseitiger NDA führen !

° Konkurrenz (Wettbewerbsverbot !

Durchsetzung : Gericht/ Schiedsgericht

Ansprüche : Einstweilige Verfügung , Schadenersatz , Anspruch auf Urheberrecht , Klage auf Feststellung /Unterlassung#nahe
, schwierig einklagbar,

|
Werk nach Urheberrechtogw Gewinn Entgelt , Rechnungslegung , Schadenersatz) Gewinnerngebe

fix ✓



Sonstiger Schutz von Geschäftsgeheimnissen
Verletzung von Geschäfts ) Betriebsgeheimnis :

§ 122 StGB " anvertrautes Geheimnis" 6 n - 12M

§ 11 UWG Betriebsgeheimnis nach außen 3m 1180 Tage
für Vorlagen /Vorschriften technischer Art

Per Gesetz gilt . . . .

genereller Schutz bei Banken
, Zahlungsverkehr , Gesundheitsbereich ,

Anwalt
,
Beamte

,
. . .

Vorteil : muss nicht vereinbart werden

Nachteil : gilt nur bei Vorsatzdahinten
, Fahrlässigkeit (Strafverfahren vs Zivilerfahren !)

EU Richtlinie 2016/943 : .> Gegen rechtswidrigen Erwerb
, Nutzung , Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen

→ Geschäftsgeheimnis : geheim ,
kommerzieller Wert

, Gegenstand v Geheimhaltung↳
Mitgliedstaaten müssen rechtlich vorgehen

Absichtserklärung: (nur in Notfällen
,
viel zu brrrr !)

(Memorandum of Understanding ,
Terra Street

,
Letter of Intent

Inhalte :
"

es wird verhandelt " Zweck : Verhandlungsstand festhalten
"
es wird vertrag geben "

Exklusivität
Schute der Ernsthaftigkeit

(eher Psychologisch HÄ)
Abschluss nicht vertraglich geschuldet, ABER unbegründeter Abbruch = Ö "

Venise contra fatum proprium
"

I
Schadenersatz

außerhalb : culpa in Contra hendo aka Scherzvertrag

seuhdhalteteelhrungsreiekunganawerrernaudeetg.eu. mit wem ?
ÄR "

in Sicherheit wiegen →düän Vertragsabschluss ?!
(
Juristen hassen Mon

(zu schwammig, etc . . . )

Praxis : MOU für Bindung missbraucht → daher gleich echte Verträge
/ ↳

verbindliche False demonstrationen nocet !

Regelung

Zeitlich: FUHLENVERTRÄGEN

Wenn ein Vertrag schon abgeschlossen werden kann
,
sollte dieser auch schon abgeschlossen werden !

Liefervertrag ,
Projektvermag. . .



Vertragsrechtliche Bestimmungen (BSP : Software Lizenzvertrag)

„
Softwarevertrag

"

: keine juristische Bezeichnung , einordnung nach konkretem Inhalt

Standardsoftware → Kaufvertrag „ Größerer IT Vertrag
"

* Beratung → Dienstvertrag | wartungsvertrag ↳ Gemischter Vertrag
Nutzung von Software auf Zeit → Mietvertrag Individualsoftware → Werkvertrag

Was wird geschuldet ? → Gewährleistung gilt?

Kaufvertrag : Gegenstand : Konnte Software als Download → Gewährleistung V

Werkvertrag : Gegenstand : Herzustellende Software → Gewährleistung✓
f. "man kriegt Geld

Dienstvertrag : Gegenstand : Bemühung etwas zu tun → Gewährleistung : meh und muss nichts tun "

↳ Verlagerung auf Schadenersatz

EX : Sachverständigengestraft
"⇒

iiüiü;÷÷
. in:*. Ä " " s.÷::::÷::::::
✓✓ Sorgfaltspflicht

Werkvertrag : Kaufvertrag HW

Kaufvertrag SW

Anpassung Systeme

Gewährleistung

Software
projekt-

vertrag
> verzagt

Entgehe-Leistungserbringer (Abnahme)

OrangeReeuesb.wi.net/Leistungs gegenstand

Pflichtenheft

Lastenheft



1) Kunden sieht
→ Anforderungen ( in Lastenheft)

Lastenheft
. ytnforderungen ,

Soll Funktionen / Soll Prozesse , Angebotsgrundlage , Pflichtenheft grundlage

Funktional
kickt Funktional PRAXIS : Kunde hat kein Lastenheft ⇒ Selbst erstellen ( genau definieren ! )

SystemLeistung Verfügbarkeit
In / out Puh Rechtliche Anforderung
System - userverhalten Format

2) Lieferant → Pflichtenheft
•
Was ? Wie?

unrealistische Forderungen ausmerzen → in Zusammenarbeit mit Kunden (Leistungsbeschreibung)
Abnahme von Pflichtenheft ⇒ Sicherheit für beide

3) Leistungsgegenstand (WAS wird geschuldet) 4) Mitwirkungspflicht
Regelung muss klar sein (in Scope / out of scope) Bevollmächtigung? Informationen ? Systeme für Test ?

Andere Vertragselemente → dispositives Recht

5) Orange Regnest Verfahren Szenarien

Lieferant Kunde

• in Vertrag festhalten ! (Panischer Hund Prinzip anwenden ) Einsatz in Echtbetrieb = Abnahme →
"

Erste Testphase
"

• Verfahren : Vorschläge - Beschreibung / Begründung - Auswirkung - Prüfung
Gewährleistung bei kleinen Fehlern → nach Abnahme

• Abschluss : Einvernehmliche Vertragsänderung Eigenes Formular
,
Schriftlichkeit = Unterschiedlichkeit

6) Leistungserbringer@
Werkvertrag → Werkbahn nach Vollendung

geschuldet: Erfolg
→ Abnahmeverfahren (Testablauf , Beschriebene Punkte erfüllt , fehlerfrei ) ← Abnahmeerklärung durch Kunde (Mängel , Bestätigung)

Abnahme ¥ Gewährleistung

⇒ Entgehe 8) Verzug
→
nach Aufwand

Pauschalpreis oder time oimaterial oder planmäßige Preissteigerung was ist geschuldet? Lastenheft , Pflichtenheft , Specs, Vertrag
Vertragsart * Leistungsverreehnmg

Rechtsfolgen von Abnahme a) Anspruch auf Entgehd
Bei Beratung , Anpassung , . . . → times material

Bei kauft Werkvertrag → Pauschal
• ) Verzug → Gewährleistung

↳ Rücktritt ,
Erfüllen anspruch

9) Gewährleistung (& Schadenersatz)
Schadenersatz ,
EntgeltZourüchhalhng

"

Verschuldensunabhängiges Eingestehen für Mangelfreiheit im Zeitpunkt der Übergabe "

Gewährleistung nicht auf Verschulden begrenzen !
→ Gewährleisten@behelfe (1) Verbesserung Kausch a) Preis kleiner /Wandlung)

Mangel : Abhängig von Vertrag /Eigenschaften

Rüge pflicht des Kunden : Anzeigen von Mogeln sonst verlust von Gewährleistungrecht

Im Vertrag : Lieferant → kann Einschränken (Realunion Frist, Beweisregeln , .
. . ) Mangel verbessert → neue Frist

beende → Garantie statt Gewährleistung (Schadenersatz)

10) weiters : Verzugsfolgen / Pönaleu / Salvatorisch Klausel / Anwendbares Recht / Gerichtsstand



Schadenersatz

nach
. . .

Grad des Verschuldens ( keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit)

Art des Schadens (außer Indirekte Schäden
, Vermögensschäden ,

. . -

Schadens höhe ( auf höhe des Auftragswerks)

→

unzulässig : Ausschluss Personenschäden
,
Produkt haftmgsgesek ,

Schäden Dritter ÄÄIETÄÄ

Vertragshafteng-
Beweislastumkehr ( 41298 ABGB) → Geschädigte beweist

,
dass er unschuldig ist .

Gehilfenhaftung (91313A ABGB)→ Haftung ist strenger, haltet wenn untüchtig (wissentlich gefährlich

bei Werkvertrag :

Regelung für Leistungsstörungeu

Warnpflichten des Wokenknehmers

um Kunden bereitgestelltes ?



BSP1 
Die Beweislast für das Vorliegen von Mängelfreiheit oder nur geringfügiger 
Mängel trägt der Auftragnehmer. Bei einer nachweislich ungerechtfertigten 
Mängelmeldung werden die Kosten für den Auftragnehmer ersetzt.“ (AVB-IT 
der Rep. Ö)

Negativa non sunt probanda“:NichtvorliegenvonUmständenkannnicht 
bewiesen werden!
Wie soll Mängelfreiheit nachgewiesen werden?

 Klausel 2: „Es wird eine dreijährige Garantie vereinbart, beginnend mit dem Tag 
der Übernahme. Für die Dauer der Garantiefrist wird der Auftragnehmer 
Wartungsleistungen für die Software-Komponenten ohne Berechnung 
zusätzlicher Entgelte oder Spesen erbringen.Die Wartung von Software 
verpflichtet zusätzlich zur laufenden Anpassung der Software an gesetzliche 
Rahmenbedingungen. Der Auftragnehmer hat diese gegen Entgelt 
umzusetzen. Andernfalls ist der Auftraggeber berechtigt, den Wartungsvertrag 
umgehend mit sofortiger Wirkung aufzulösen.“
 (aus AVB-IT der Rep. Ö)

Problem: Wie soll das kalkuliert werden?
ProblembeiAusschreibungen:WartungsleistunginGewährleistung versteckt
Ist Anpassung an gesetzliche Rahmenbedingungen nun für die ersten drei 
Jahre geschuldet?

Softwareprojekt vertrag BSP /Gewährleistung



Urheberrecht
Werk :

mindestmaß an formender Gestaltung

*""" " "N""" 9-"8 ""Hd"""" " ) → """""" der" """^"IIgiIpIIIIenei@Schukdoweri.Z0 Jahre nach Tod des letzten Urhebers
Mindestmaß an Unterscheidbarkeit

Material Form egal

nicht Schätzbar :

• Geschäftsmethoden ,
technik /Wirtschafts know How Patent

,
Marke

, Gebrauchsmuster
• Stil

, Manier , Technik ,
Allerweltsprodukte ,

reine Handwerks produkte

⇒ Freihaltebedürfnis ,
Wettbewerbsrechtlicher Schuh

Software und Urheberrecht → Einzelfallbezogen Kriterien :

geistige Schöpfung geringer gelandet .Problem : Spielraum
Komplexität

Algorithmus → nicht geschützt . Lösungsidee → in Ö geschähe. Spielraum für hrdiuidullee Entwicklung

geschützt

eine

j
↳ eigentlich nicht schätzbar

Programm als Hilfsmittel → Rechte bis zu gewissem Grad bei Programm herstellern

Algorithmus als Schaffender → nicht geschützt

Urheberrecht (in Europa ) vs Copyright (USA & Gase Law Traditionsstauten)

→ Lohn ( Leistung geschützt → Wissen soll zirkulieren → Exklusivität

→ Fokus bei Urheber (persönliches Recht) → Fokus beim Rechtebesiker

→

nicht Übertragbar (Nutzungsrecht schon ) → Übertragbar
→ Vetorecht des Schöpfers → schwache Vetorechte



eher nicht auf " Copyright
"
in Ö sonst ein amerikanisches Recht ! (Besser : Urheberangabe)

Urheberrechtsvermutung : Man gilt als Urheber wenn man draufsteht

Softwarespezialbestimmeng

1) G aob Uh G → Dienstnehmen und Werknuteugsreht an Software

• uneingeschränktes Werknuhmgsrecht
nur• Dienstgeben : Urheberbezeichnung & Werkschutz bei echten

} Yuenstnehmern !• Dienst nehmen darf auch Urheber sein
'

ne Freelancer)

2) § 40C UHG → Leichte Übertragbarkeit von Werknukungs rechten

• Ohne Urhebereinwilligung übertragbar

• besonderes Kündigungsrecht ( 929 UrhG ) gilt nicht (Dienst- nehmer kann Werknutung nicht kündigen)

3) 440 d UrhG → Eigene Regelung für freie Werk nutzung
zulässig :

• Computerprogramme dürfen angepasst werden ! Fehlerbehebung
Vervielfältigung für Sicherungszwecke (Kopierschutz → Sicherungskopie)•

bestimmungsmäßiger Gebrauch
Programmbeobachtung /Tests (zugrundeliegende Grundsätze)

4) 440e UrhG → Zulässigkeit der Dehanpilierung
•
nur erforderlicher Teil der Software (nur für Interoperabilitäts verknüpfung . . . )

• Rechtlich nicht verhinderbar

•

Gegenwirkung : Schnittstellen so beschreiben
,
das niemand dehaupiliert .

Lizenz

Definition : Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes ( . . .) gegebene Befugnis ,
die dem Rechteinhaber zustehenden Rechte auszuüben

Arten
-

:

echter Lizenzvertrag : Standardisiert , Massensoftware Achtung auf Freelancer!

Lizenz Klauseln :/ Nutzungsrechte : auf Einzelfälle

Urheberrechtliche Nutzungsrechte gewährt !



Werknukmgsrecht vs Werknutungsbewilligung
ausschließliches Nutzungsrecht nicht ausschließliches Nutugsreehl

absolutes Recht relatives Recht

Wirkt gegen alle (zB : Poker Fan von Gaga) wirkt nur gegenüber Urheber (zB MS Word )

Abwehr von Beeinträchtigung von jedem Abwehr ner durch Urheber

im Werk hat Urheber keine Rechte mehr Urheber hat Rechte
,
wann diese einräumen

Ausschließlichweit (VOR PROJEKTBEGINN !) keine Gewähr für bearbeitung / Weiterentwicklung

- Urheber darf Werk in dieser Art nicht mehr ruhen

- kann Urheber ausschließen (exklusiv)

Welche Beschränkung ist Zulässig ? → Recht durch Urheber im Zweifel nur für
"
Zweck "

- In Realität sehr hart

Ausschließlichweit auflockern :

• Source Code zum Notar

• Abgrenzung von Softwareteilen (Open Source Software erwähnen ! )

• "

Ausschließlichheit kostet mehr"

IRI: Abstufung der Nutzungsrechte

OmäüaI Isis;]
Softwarelösung

Standardsoftware

Software vermietet → Dauerschuldverhältnis

Formulierung der Nutzungsrechte
• Vertragsgegenstand

• bei Ausschließlichen Rechten : habe ich die Rechte
, Einschränkungen , Open Source Software ?



„Mit vollständiger Zahlung des geschuldeten Entgelts räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber an der nach Punkt 3 im Object-Code gelieferten Software samt Dokumentation eine nicht-
ausschließliche, übertragbare, nicht unterlizenzierbare, räumlich und zeitlich nicht beschränkte Werknutzungsbewilligung ein.“

Empfehlung:Recht soll übergehen,wenn Kunde bezahlt hat,daher „Eigentumsvorbehalt“ aufnehmen; Software so genau wie möglich zu bezeichnen!;
 unter Umständen Ist hier Umfang der Werknutzungsbewilligung nicht genau bezeichnet, kann sich daher nach Verwendungszweck richten; Rechte beziehen sich auf den ObjectCode!

MitvollständigerZahlungdesgeschuldetenEntgeltsräumtder Auftragnehmer dem Auftraggeber an der nach Punkt 3.1 in Object-Code gelieferten Standardsoftware samt 
Dokumentation eine nicht- ausschließliche, übertragbare, nicht unterlizenzierbare, räumlich und zeitlich nicht beschränkte Werknutzungsbewilligung ein.
An der nach Punkt 3.2 in Source-Code gelieferten Individualsoftware und Softwareanpassungen räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein räumlich und zeitlich nicht beschränktes 
Werknutzungsrecht ein.“

AnallenArbeitsergebnissen,z.B.Ausarbeitungen,Internet-Inhalten, Individualsoftwarekomponenten, Macros, Applets o.ä. und individuell angefertigten Softwareanpassungen sowie den 
zugrundeliegenden Source Codes und die den Source Code betreffenden Materialien, die vom Auftragnehmer (allenfalls in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber) erstellt werden, erwirbt 
der Auftraggeber weltweit alle jetzt bekannten und zukünftig bekannt werdenden räumlich und zeitlich unbeschränkten immaterialgüterrechtlichen nicht ausschließlichen Nutzungs- und 
Verwertungsrechte zum Gebrauch dieser Arbeitsergebnisse im Rahmen des Vertragszweckes, wie sie sich z. B. aus Urheberrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterschutz oder Trade Secret 
Law ergeben, ohne dass dadurch eine Abnahme bewirkt würde.“

AnvonderAuftragnehmerinfürdieAuftraggeberinerstellten Softwarekomponenten, einschließlich des mitzuübergebenden, dokumentierten Sourcecodes, erwirbt die Auftraggeberin – exklusiv – sämtliche 
zeitlich, örtlich und Inhaltich uneingeschränkten Werknutzungsrechte, auch für eine vom Vertrag unabhängige Nutzung, insbesondere das Recht, diese zu verändern und mit Systemkomponenten anderer 
Hersteller zu verbinden. Dies gilt insbesondere auch für alle diese Software betreffenden Unterlagen, Dateien und Datenträger. Dieses Nutzungsrecht umfasst jedenfalls auch das Recht zur Bearbeitung und 
zur vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verwertung der Software. Sämtliche dieser Rechte sind von der Auftraggeberin uneingeschränkt übertragbar.

AnAusarbeitungen,Internet-Inhalten,Individualsoftwarekomponenten, Macros, Applets oä und individuell angefertigten Softwareanpassungen erwirbt der Auftraggeber ausschließlich und weltweit 
alle jetzt bekannten und zukünftig bekannt werdenden immaterialgüterrechtlichen Nutzungsrechte wie sie sich z.B. aus Urheberrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterschutz oder Trade Secret Law 
ergeben und ist zu etwa notwendigen Anmeldungen für die Erlangung von Schutzrechten und zur Übertragung aller oder einzelner Rechte an Dritte exklusiv und ohne Zustimmung des 
Auftragnehmers berechtigt.“
Bei der Durchführung von Softwareaufträgen für Dritte wird der Auftragnehmer die in Erfüllung dieses Vertrages geschaffenen Arbeitsergebnisse weder ganz noch teilweise kopieren. An allen 
Individualsoftwarekomponenten betreffenden Unterlagen, Dateien und Sicherungsdatenträgern, gleich welcher Art, erwirbt der Auftraggeber mit deren Erstellung Eigentum und Werknutzungsrechte, 
ohne dass dadurch eine Abnahme bewirkt würde“.

Urheberrecht - BSP
11351J

13820

Unterschied zwischen Standardsoftware & Individualsoftware

"

Werknukungsrecht
"

ist schwieriger Begriff

BS

Arbeitsergebnisse ? Definition ?

Abnahmeaspekte inkludiert ?

"
Trade Secret Law

" ? Definition

BS

gründlich , auftraggeberfreundlich

Einsatz von Open Source Software hier nicht möglich

BSP5V

Arbeitsergebnisse? Individualsoftwarekomponenten ? Exklusive Patentrechte ) Übertragungsrechte?

⇒ ACHTE AUF FORMULIERUNG !



Nutzungsrechte und Source Code

→ Source Code Übergabe geschuldet (vertraglich )
→ Hinterlegung des Source Code (mehrseitig vereinbart we )

Lizeuzbindengshlauseln

oft einschränken von Nutzungsrechten (urheberrechtlich oder Schuldrechtlich ?)

urheberrechtliche Lizenzbindungstheorie Schuldrechtliche Lizenzbindengskbausel

• wirkt gegenüber allen nur zwischen Vertragsparteien
° schränkt urheberrechtliche Recht selbst ein Nebenverpflichteng

° relevant für zulässige Rechtsübertragenen Bindung nicht übertragbar

° Verletzung → urheberrechtliche Konsequenzen Verletzung → nur schuhdreehtliche Konsequenzen

Einzelpunkt VolumensLizenz : Ziffernmäßig beschränkbar
, Aufspaltbar

NetzwerkLizenz : hamed User → Benutzerbindung ,
Falls Programm auf Server → Einschränkung

CPU - BindungsKlausel : Schuld rechtlich bedenklich Achtung bei Einschränkungen bezüglich
Technologien

hergehen :

- Virtualisierte Umgebung (Einschränkung)
- Einsatz von Seriennummern/ Online Aktivierung
- Abo

Rechte Dritter : Gewährleistung von Redefreiheit
,
Schadenersatzrechtliche Haftung , Ausnahmen in Vertrag



Open Source Software oss Arten

Definition : Quellsoftware, deren Source Code verfügbar ist (beschränktes) Copyleft Lizenz GBGPL)

BSD Lizenz

Freeware : keine Weiterentwicklung Lizenz mit Wahlmöglichkeit) Sonderrecht

Shareware :
- " -

,
Testbar über Zeitraum Creative Commons

Software in Public Domain : Unterliegt nicht mehr Urheberrecht → expliziter Copyright verzieht

COPYLEFT
-

Ziel : Software nach Bearbeitung weiter Frei

(l

Pflicht : Lizenztext mitliefern
, Lieferung als Object Code , solange Source Code einsehbar

, Complete and corresponding source

code"

Verwendung von Freeware → hohes Risiko!

Problem : derivate Software
, Verlinkungen

Beispiele : GNU
,
IBM Public Licence

, Open Software License
,
. . .

schwaches Copyleft : gleiche Pflichten (code liefern und so . . .)

LGPL für Libraries im Standard mit Free zu verknüpfen

BSP: GNU
,
MPL (Mozilla)

,
NASA

, Apple

Damit niemand reich wird : GPL / LGPL getrennt mit Dual Licensing . . .

Tv - was - du - willst - Lizenz : BSD
,
MIT

, Apache Software Licence

Lizenz deiner Wahl : LaTeX

Lizenz mit Sonderrechten : Privilegien an Lizenzgeber

Oss Lizenzen betreffen primär Vertragspartner → Weitergabe ? Recht mit Drittem

OSS in meine Software implementieren ? Wie weitergeben ?

↳ untrennbare Verbindung → Risiko überschaubar (nach weichhlopfeu)

2) rechtliche Trennung → Leistung ist Ergänzung zu Oss → Oss selbst besorgen
(vertrag sehr genau! )

( 3 , Wertschöpfung für Kinde - aktive Community

4) Nutzungsrechte → umdenken !

5) Oss Risikomanagement - Überwachung von Sicherheitslücken )



Wie wird ein Vertrag abgeschlossen?

Welche Probleme kann es geben, wenn es mehrere Angebote und Annahmen zwischen 
Lieferant und Kunden gibt?

Was ist beim beim Einsatz von AGB zu beachten?

Worauf haben Sie bei NDA zu achten?

Worauf haben Sie bei einem MoU zu achten?

Fragensammlung :


